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Die wichtigsten Neuigkeiten kurz und knapp 
 Geschäftsführung: 

• Zum 01.11.2020  wird Herr Weilenmeyer zum Geschäftsführer der Abacus Experten GmbH bestellt  

• Herr Dr. Huth wird zum 31.12.2020 aus der Geschäftsführung der AXG austreten 
 Kolleginnen/ Kollegen: 

• In Frankenthal unterstützte uns im Zeitraum vom 07.09.20 -23.10.2020  die neue Praktikantin 

Frau Isabell De Franchis und im Zeitraum vom 01.10.20 -31.10.2020 unterstützt uns in Köln die neue Praktikantin Frau Julia Vogt  
 Kunden:  

• WV: insgesamt 3 neue Werkverträge konnten/werden geschlossen in FT & PE 
• Bestandskunden: 32 aktiv; Neukunden AÜ: 4; PV: 2 & T2P: 3, SAS: 4 mal 
• Kooperationsvertrag mit Adecco für THK, PersonalKonzept MEURER für DSV ist durch Frau Wiedemeier geschlossen in KRE 

 Sonstiges: 
• Wir bieten wieder die jährliche Grippeschutzimpfung (bei Bedarf bitte melden!) bei uns in Frankenthal an 
• Der diesjährige Sifa/FASi Termin fand in der Zentrale statt & Audit: Feedback steht noch aus 
• Die COVID19 Infektionen steigen aktuell wieder, achten Sie auf sich! Unsere Besucher haben Maskentragepflicht! 
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Arbeitssicherheit bei AXG = Sifa/ FASi 
Wofür? 
• Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist eine speziell ausgebildete Person, die zusammen mit einem 

Betriebsarzt (Arbeitsmediziner) Unternehmen oder Behörden ab einem Beschäftigten bei Aufgaben 
unterstützt, die sich aus der Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG ergeben.  

• Die Abkürzung in Deutschland lautet Sifa.[1] Je nach Berufsgenossenschaft und Gewerbe werden 
wegen der begrifflichen Überschneidung mit den Sicherheitsfachkräften des Bewachungsgewerbes 
(§34a Gewerbeordnung) und der „Sicherheitsfachkraft für Informationsschutz und 
Unternehmenssicherheit“[2] auch die Abkürzungen FASi und gelegentlich FAS verwendet. 
 

Weswegen? 
• Zentrale Aufgabe der Sifa ist es, den Unternehmer bzw. Arbeitgeber auf dem Gebiet 

der Arbeitssicherheit – genauer: „Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und menschengerechte 
Arbeitsgestaltung“ zu beraten und zu unterstützen. 
 

Wer? 
• Unsere AXG Sifa/ unser FASi ist Herr Rolf Hammenstede 06806-5062 Mail: info@mbq-

management.de Homepage: www.mbq-management.de.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitssicherheit
mailto:info@mbq-management.de
mailto:info@mbq-management.de
http://www.mbq-management.de/
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AXG Wissensdatenbank 
Was ist ein Dienstvertrag?:  
• Immer wieder wird diese Frage gestellt: Ein Dienstvertrag liegt nach deutschem Recht vor, wenn sich eine Vertragspartei 

zur Leistung von bestimmten Diensten und der andere Teil zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet hat. 
Darunter fallen selbständige oder nichtselbständige; abhängige, eigenbestimmte oder fremdbestimmte Dienstleistungen. 
 

• Ein typisches Beispiel für einen Dienstvertrag ist der Arbeitsvertrag. Im Gegensatz zum freien Dienstvertrag schuldet der 
Dienstverpflichtete beim Arbeitsvertrag nicht selbständige Dienste. Der Arbeitsvertrag unterscheidet sich vom „normalen“ 
Dienstvertrag auch dadurch, dass er tiefergehende gegenseitige Rechte und Pflichten (zum Beispiel Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall nach § 3 EntgFG, Urlaubsanspruch, Weisungsabhängigkeit, Fürsorge- und Treuepflichten) enthält. Aber 
nicht nur das Arbeitsverhältnis, sondern grundsätzlich jede Dienstleistung wird in Deutschland vertraglich über den 
Dienstvertrag nach § 611 BGB behandelt. 
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AXG Wissensdatenbank 

Vertragstyp: 
• Der Dienstvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag, durch den der eine Teil zur Leistung der versprochenen Dienste und der andere Teil 

zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet wird. Die Parteien des Vertrages heißen Dienstberechtigter (der Gläubiger 
der Dienstleistung) und Dienstverpflichteter (Schuldner). Beim Dienstvertrag schuldet der Dienstverpflichtete selbständige Dienste, 
also eine selbständige Tätigkeit. 
 

• In Abgrenzung zum Werkvertrag schuldet der Dienstverpflichtete eine Leistung (Bemühung), aber keinen Erfolg. Daneben grenzt 
sich der Dienstvertrag vom Werkvertrag durch die Gestaltung als Dauerschuldverhältnis ab. Soll der Dienstvertrag vor Erbringung 
der Leistung beendet werden, so ist die Beendigung über die Kündigung vorzunehmen.  

Typische Dienstverträge: 
• Typische Dienstverträge sind – vom Arbeitsvertrag abgesehen – beispielsweise der Behandlungsvertrag, der Mandatsvertrag mit 

einem Rechtsanwalt, Unterrichtsverträge (insbesondere Fernunterricht) sowie der Telekommunikationsvertrag (zum Beispiel 
Mobilfunkverträge). Der Architektenvertrag ist dagegen, anders als häufig vermutet, kein Dienstvertrag, sondern ein Werkvertrag 
(wenn auch mit einigen Elementen eines Dienstvertrages). Auch das Anbieten einer Software auf Mietbasis (ASP-Lösung) kann über 
einen Dienstvertrag geregelt sein. 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Behandlungsvertrag
https://de.wikipedia.org/wiki/Mandat_(Recht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsanwalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Telekommunikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Architektenvertrag
https://de.wikipedia.org/wiki/Software
https://de.wikipedia.org/wiki/Application_Service_Provider
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Sonstige Informationen 

 
Neue AXG Werbemittel:  
 
Folgende Artikel werden in den nächsten Tagen/Wochen bei uns eintreffen: 
 
1. Kalender für 2020 
2. Tassen 
3. Tragetaschen 
4. Mund/Nase Masken 
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AXG Unterseite Mitarbeiterreferenzen  

Stand der Dinge: 
 
• Auf unserer Homepage hat sich, wie Sie wissen, im laufe des Jahres vieles geändert 
• Es gibt zur Unterseite Kundenreferenzen nun auch die Unterseite  
Mitarbeiterreferenzen die wir gern mit weiteren Statements und Fotos befüllen möchten 
•  Wir freuen uns auf zahlreiche Mitarbeiterstatements über die nächsten Wochen und  
Monate 
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Gesundheitsmanagement bei AXG – Covid19  
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Gesundheitsmanagement bei AXG  
Regeln für unsere Bürogemeinschaft: 
  
⇒ Kommen Sie nur dann ins Büro, wenn Sie sich gesund fühlen. Sollten Sie unter Fieber mit trockenem Husten oder Kurzatmigkeit leiden,  
dürfen Sie das Büro nicht betreten. 

  
⇒ Wenn Sie direkten Kontakt mit einer akut an Covid-19 erkrankten oder in der Testphase befindlichen Person hatten,  
dann konsultieren Sie Ihren Arzt, begeben Sie sich im Zweifelsfall in Quarantäne und informieren Sie umgehend die Geschäftsleitung. 

  
Für den Aufenthalt und die Zusammenarbeit im Büro gilt ferner: 
  
⇒ Beachten Sie unsere neuen Hand Out´s (Schreiben vom Bundesministerium) und Betriebsanweisungen zu dem Thema!  

 
⇒ Desinfizieren Sie sich die Hände beim Betreten des Büros und waschen/desinfizieren Sie Ihre Hände so oft wie möglich. 

  
⇒ Die Besprechungsräume dürfen bis auf weiteres nur von maximal fünf Personen gleichzeitig genutzt werden, der „Freiraum“ von maximal zwei Personen 

ist zu nutzen. Achten Sie immer auf den Mindestabstand. 
  

⇒ In der Küche darf sich stets nur eine Person aufhalten. 
  

⇒ Wenn Sie Kolleginnen oder Kollegen in anderen Büros aufsuchen, so betreten Sie dort nur den inneren Eingangsbereich. 
  

⇒ Für den Gebrauch im dienstlichen Umfeld (Reisen, Besorgungen) stellen wir Ihnen Mund-/ Nasen-Schutzmasken zur Verfügung. Wir erwarten die 
Lieferung in den nächsten Tagen. 
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Bitte bleiben Sie gesund!  
 
Viele Grüße 
Peer Weilenmeyer & Steffen Huth  
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